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1
Problemhintergrund

Im Jahr 2005 wurden mit dem „Vierten 
Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“ (Hartz IV) die Systeme 
der Arbeitslosen- und der Sozialhilfe zur
neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende
(SGB II) zusammengelegt. Die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende (SGB II) un-
terstützt nicht arbeitslosenversicherte er-
werbsfähige Arbeitsuchende, die im Sinne
des Gesetzes hilfebedürftig sind, und ihre
in Bedarfsgemeinschaft lebenden Ange-
hörigen. Darüber hinaus können diejeni-
gen Personen, die aufgrund zu niedriger
Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung oder eines zu geringen Einkommens
aus Erwerbstätigkeit hilfebedürftig sind,
ergänzend aufstockende Leistungen aus
dem SGB II beziehen.

Die neue Leistung wird seit Anfang
2005 in drei verschiedenen institutionellen
Modellen umgesetzt.

(1) In 349 Regionen arbeiten Arbeitsagen-
turen und Kommunen in Arbeitsgemein-
schaften (ARGE) zusammen und sollen da-
bei ihre Kompetenzen für die Förderung
der Hilfebedürftigen bündeln.

(2) In 69 Regionen sind die Kreise oder
kreisfreien Städte als sogenannte zugelasse-

se dem Bundestag Ende 2008 vorzulegen.
Die zentrale Fragestellung lautete: Wer
kann es besser und warum?1

Während des Evaluationszeitraumes
hat das Bundesverfassungsgericht am 20.
Dezember 2007 die ARGE in ihrer derzei-
tigen Ausgestaltung als mit dem Grundge-
setz unvereinbar erklärt. Das Gericht be-
fand unter anderem, die ARGE verletze die
Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden
und widerspreche dem Grundsatz eigen-
verantwortlicher Aufgabenwahrnehmung,
„der den zuständigen Verwaltungsträger
verpflichtet, seine Aufgaben grundsätzlich
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Seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gibt es zum einen drei unterschiedliche institutionelle Modelle
zur Umsetzung der Leistung. Zum anderen zeigen sich je nach Modell unterschiedlich komplexe Schnittstellen zu anderen Leistungs-
systemen, unter anderem zur Arbeitsförderung, zur Kinder- und Jugendhilfe und zur Sozialhilfe. Wie diese Schnittstellen in den un-
terschiedlichen Modellen ausgestaltet sind und welche Probleme daraus resultieren, ist Gegenstand dieses Beitrags. Es zeigt sich ins-
besondere, dass für verschiedene Personengruppen wie Jugendliche, Rehabilitanden und „Aufstocker“ ein wesentliches Ziel der Reform,
Leistungen aus einer Hand anzubieten, verfehlt wird.

ne kommunale Träger (zkT) für eine Expe-
rimentierphase von sechs Jahren allein für
die Betreuung und Förderung der von der
Grundsicherung abhängigen Menschen
zuständig. Sie können dabei alternative
Modelle zur Eingliederung von hilfebe-
dürftigen Arbeitsuchenden testen.

(3) In 21 Regionen sind zwar Arbeitsagen-
tur und Kommunen Leistungsträger der
Grundsicherung: Sie agieren aber getrennt
voneinander (getrennte Aufgabenwahrneh-
mung: gAw). Die Arbeitsagenturen zahlen
das Arbeitslosengeld II aus und sind für die
Leistungen zur Integration in Arbeit zu-
ständig, die Kommunen finanzieren den
überwiegenden Teil der Kosten der Unter-
kunft und organisieren notwendige flan-
kierende soziale Unterstützungsangebote
wie Schuldner- oder Suchtberatung.

Die Modelle sollten nach dem Willen des
Gesetzgebers im Wettbewerb miteinander
zeigen, welche Form der Kooperation bes-
ser geeignet wäre, die Grundsicherung für
Arbeitsuchende umzusetzen. Nach Ablauf
einer sechsjährigen Experimentierphase
sollte entschieden werden, in wessen Zu-
ständigkeit die Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach dem Jahr 2010 geleistet 
werden soll. Ein wichtiger Bestandteil des
politischen Kompromisses um die Einfüh-
rung der Grundsicherung war, den Wettbe-
werb zwischen den Modellen wissenschaft-
lich evaluieren zu lassen und die Ergebnis-
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durch eigene Verwaltungseinrichtungen
wahrzunehmen“.2

Aber auch das Modell der zugelassenen
kommunalen Träger ist in der derzeitigen
Ausgestaltung über den Experimentierzeit-
raum hinaus wohl nicht verfassungskon-
form. Die Zuweisung der Aufgabe an die
Kommunen müsste durch Landes- und
nicht durch Bundesrecht erfolgen, weil 
eine unmittelbare Aufgabenübertragung
durch den Bund an die Kommunen seit der
Föderalismusreform 2006 nicht mehr zu-
lässig ist. Einzig die vom Gesetzgeber gar
nicht vorgesehene Form der getrennten
Aufgabenwahrnehmung entspräche dem-
nach der Verfassung, sie widerspricht aber
zugleich der Idee der Leistungserbringung
„aus einer Hand“.

Die Ergebnisse der Evaluation bleiben
allerdings hochrelevant, nicht zuletzt weil
derzeit erwogen wird, alle drei Organisa-
tionsformen beizubehalten und das Grund-
gesetz so zu ändern, dass ARGE und auch
die zugelassenen kommunalen Träger (über
2010 hinaus) auf einer sicheren Rechts-
grundlage weiterbestehen können.

2
Wissenschaftlicher 
Evaluationsansatz

Im Rahmen der Evaluation haben wir 
unter anderem untersucht, inwieweit mit 
der Einführung der Grundsicherung neue
Schnittstellen zu anderen Sozialleistungs-
systemen entstanden sind, wie diese die
Übergänge von arbeitsuchenden Menschen
in Beschäftigung beeinflussen und wie sich
diese Schnittstellen zwischen den drei Mo-
dellen der Umsetzung unterscheiden (vgl.
Fachhochschule Frankfurt am Main et al.
2007, 2008).

Diese Analyse basiert insbesondere auf
einer qualitativen Erhebung in insgesamt
dreizehn ARGE, zwölf zkT und vier Regio-
nen mit getrennter Aufgabenwahrneh-
mung. Dabei wurden zwischen Herbst 2006
und Frühjahr 2008 über 250 teilstruktu-
rierte Experteninterviews mit Fach- und
Führungskräften der Grundsicherungsein-
richtungen, der Arbeitsagenturen und der
kommunalen Sozialverwaltungen geführt
sowie 60 Beratungsgespräche mit Jugend-
lichen teilnehmend beobachtet. Zudem
standen Daten aus einer Befragung der Ge-
schäftsführungen aller Grundsicherungs-
einrichtungen zur Verfügung.

Hintergrund dieser Untersuchung war,
dass mit der Grundsicherung Doppelstruk-
turen zwischen Arbeitsverwaltung und
kommunalem Sozialamt bei der Förderung
arbeitsloser Leistungsbezieher abgebaut,
der Verschiebebahnhof von der Sozialhil-
fe in die Arbeitslosenversicherung über 
geförderte sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz abgeschafft und die unterschiedli-
chen arbeitsmarktpolitischen Fördermög-
lichkeiten für Arbeitsuchende mit ähnli-
chen Problemlagen vereinheitlicht werden
sollten.

Die heutige Grundsicherung für Ar-
beitsuche hat als Sozialleistungssystem ins-
titutionell Schnittstellen vor allem zu drei
Leistungssystemen:

(1) Durch das SGB III (Arbeitsförderung)
werden Personen mit Ansprüchen aus der
Arbeitslosenversicherung sowie jene Ar-
beitsuchenden unterstützt, die ohne jeden
Leistungsanspruch Arbeit suchen (Nicht-
Leistungsempfänger). Im SGB III sind
ebenso die Leistungen zur Förderung der
Berufsausbildung für alle Jugendlichen ver-
ankert sowie diverse Leistungen zur Inte-
gration von Rehabilitanden (bei Letzteren
sind auch die Regelungen des SGB IX zu
beachten).

(2) Durch das SGB VIII (Kinder- und Ju-
gendhilfe) werden u. a. sozial benachteilig-
te oder individuell beeinträchtigte Jugend-
liche bei der Ausbildung und der Integra-
tion in die Arbeitswelt unterstützt und Kin-
dertageseinrichtungen gefördert.

(3)Durch das SGB XII (Sozialhilfe) werden
nicht erwerbsfähige und jene Hilfebedürf-
tigen unterstützt, die täglich nur weniger
als drei Stunden arbeiten können.

Während also erwerbsfähige ehemalige Ar-
beitshilfe- und Sozialhilfeempfänger heute
in einem System betreut werden, wenn sie
entsprechend bedürftig sind, bleiben die
Schnittstellen zur Arbeitslosenversiche-
rung, zur Jugendhilfe und zur Sozialhilfe
bestehen. Das ist besonders relevant für je-
ne Personen, die Leistungen aus mehr als
einem dieser Systeme erhalten oder die
zwischen den Systemgrenzen in Gefahr ge-
raten, nicht ausreichend Unterstützung zu
erhalten.

3
Evaluationsbefunde

3.1 INSTITUTIONELLE KOOPERATION

Insgesamt wurde sichtbar, dass die institu-
tionellen Eigeninteressen der Agenturen
für Arbeit als Träger des SGB III einerseits
und der Grundsicherungseinrichtungen
als Träger des SGB II andererseits stark ge-
gensätzlich ausgeprägt waren (Übersicht 1).

Die Agenturen für Arbeit wurden durch
die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit
vor allem nach Kriterien der unmittelbaren
Integrationswirkung und der Wirtschaft-
lichkeit des Einsatzes von Versicherungs-
mitteln gesteuert. Dabei vernachlässigten
sie lange Zeit gerade jene marktfernen Per-
sonengruppen, bei denen ein Übergang in
die Langzeitarbeitslosigkeit und damit in
die Grundsicherung wahrscheinlich war
(vgl. Schütz/Oschmiansky 2006; WZB/infas
2006). Erst durch Interventionen der Ar-

Übersicht 1: Übergreifende Probleme an den Schnittstellen zwischen
SGB II und SGB III

ARGE zkT gAw
Daten- und Informations- Ja, gemeinsame Sehr gering, da keine Ja, gemeinsame 
transfer zwischen den IT-Plattform gemeinsame IT-Platt- IT-Plattform
Leistungssystemen form; hohe Transaktions-

kosten
Interessen- und Verhandelbar in Strukturell nicht zu lösen; Abhängig von 
Finanzierungskonflikt Trägerversammlung; bei positiver lokaler Letztentscheidung des
SGB II und SGB III lösbar Vetorecht des Kooperationsbereitschaft Vorsitzenden der 

Beauftragten für den abschwächbar Geschäftsführung der 
Haushalt Agentur (intrapersonaler

Interessenkonflikt)
Verschiebebahnhof Stark reduziert Reduziert Stark reduziert
SGB II in SGB III

Quelle: Zusammenstellung der Autoren.

2 Bundesverfassungsgericht (BVerfG) (2007): Leit-
satz zum Urteil des Zweiten Senats. BVerfG 2 BvR
2433/04 vom 20.12.2007, hier Rz 176ff. Zu den
Details vgl. Kaps (2008, S. 411f.).
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beitnehmerbank der Selbstverwaltung und
durch zusätzliche Zielgruppenprogramme
des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales für marktferne versicherte Ar-
beitslose änderte sich diese Strategie zu-
mindest teilweise.

Die Grundsicherungseinrichtungen wie-
derum haben ein Interesse an frühzeitiger
Intervention, um Langzeitarbeitslosigkeit
möglichst zu verhindern und den Zugang
in die Grundsicherung zu minimieren.

Im ARGE-Modell ist dazu eine indi-
rekte Einflussnahme der Grundsicherungs-
einrichtung auf die lokale Strategie der
Agentur bezüglich des Umgangs mit markt-
fernen Arbeitsuchenden im SGB III zu-
mindest theoretisch möglich, weil im 
Entscheidungsgremium der ARGE Füh-
rungskräfte der Arbeitsagentur sowie der
Kommune und die Geschäftsführung der
Grundsicherungseinrichtung vertreten sind
und hier kooperativ verhandelnd gemein-
same Strategien entwickeln können. Aller-
dings haben die Agenturen und die Kom-
munen aufgrund der komplexen Rege-
lungsstrukturen ein Letztentscheidungs-
recht über die jeweils von ihnen getragenen
Leistungen.

In den Regionen mit zugelassenen kom-
munalen Trägern ist der arbeitsmarktpoli-
tische Interessengegensatz zwischen Ar-
beitsagentur und Kommune strukturell
nicht lösbar, bei positiver lokaler Koopera-
tionsbereitschaft aber abschwächbar. Zwar
haben wir intensive Kooperationen zwi-
schen Arbeitsagenturen und zkT auf Füh-
rungsebene kaum vorgefunden. Auf der
operativen Ebene ließen sich dennoch teil-
weise problembezogene Kooperationsbe-
ziehungen ausmachen. Die operative Ko-

operation wird hier aber zusätzlich durch
getrennte IT-Systeme erschwert.

Bei den getrennten Aufgabenwahrneh-
mungen müssen die Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung der Arbeitsagentur den ar-
beitsmarktpolitischen Interessenkonflikt
zwischen SGB II und SGB III letztlich allein
lösen. Sie sind als Geschäftsführungen der
Agentur verantwortlich für das SGB III.
Und als Vorgesetzte der für den operativen
Bereich zuständigen Bereichsleitung SGB II
sind sie letztlich auch verantwortlich für
den SGB-II-Bereich. Die Kommune hat in
diesem Modell die geringsten Chancen,
arbeitsmarktpolitische Impulse zu setzen,
weil sie hier nur für die Kosten der Unter-
kunft und sozialintegrative Leistungen zu-
ständig ist und darüber hinaus keine Ko-
operation mit der Agentur notwendig ist.

Ein weiterer institutioneller Interessen-
konflikt zeigte sich zwischen den Kommu-
nen als Träger des SGB VIII und des SGB
XII und dem Bund als Träger der Leistun-
gen nach dem SGB II und SGB III. Die
Kommunen haben wegen ihrer Verantwor-
tung für die Finanzierung der Sozialhilfe
ein Interesse daran, die Hilfebedürftigen,
bei denen die Erwerbsfähigkeit ernsthaft
infrage steht, im SGB II zu halten. Der
Bund als Finanzier des Arbeitslosengeldes
II sowie der arbeitsmarktpolitischen För-
derleistungen, und damit auch die lokale
Arbeitsagentur als ein Teil der Bundesbe-
hörde, hat ein Interesse daran, diese Perso-
nen durch die Sozialhilfe unterstützt zu se-
hen.

Während der Bund in Regionen mit
zkT kaum Einfluss auf die Entscheidung
der lokalen Grundsicherungseinrichtung
hat, können die Arbeitsagenturen in Regio-

nen mit ARGE und getrennten Aufgaben-
wahrnehmungen sehr wohl versuchen,
nicht oder kaum erwerbsfähige Personen
aus der Grundsicherung an die Sozialhilfe
zu verweisen.

3.2 JUGENDLICHE ZWISCHEN SGB II,
III UND VIII

Es lassen sich zwei grundlegende Organisa-
tionsmodelle unterscheiden, nach denen
die Betreuung von Jugendlichen an der ers-
ten Schwelle3 zwischen SGB II und SGB III
organisiert werden kann. Die Grundsiche-
rungseinrichtung kann die Ausbildungs-
vermittlung für die von ihr betreuten Ju-
gendlichen selbst übernehmen oder sie 
gegen Bezahlung an die Arbeitsagentur
übertragen. In der Implementationsanaly-
se haben sich im ersten Fall Doppelstruk-
turen gegenüber den Arbeitgebern, eine
größere Zahl von Ansprechpartnern für die
Jugendlichen im Prozess der Berufsbera-
tung und Ausbildungsvermittlung sowie –
vor allem bei den zkT – ein größeres Stig-
matisierungspotenzial4 als Nachteile erwie-
sen, während die flexible Kombinierbarkeit
von stellen- und bewerberorientierter Aus-
bildungsvermittlung5 und geringe verwal-
tungstechnische Transaktionskosten von
Vorteil sind. Bei Übertragung an die Ar-
beitsagentur können ein gemeinsamer
Marktauftritt und damit größere Transpa-
renz der öffentlichen Ausbildungsvermitt-
lung sowie ein einheitlicher Prozess der
Ausbildungsvermittlung und geringeres
Stigmatisierungspotenzial gegenüber den
Jugendlichen als Pluspunkte betrachtet
werden (Übersicht 2). Allerdings entstehen
durch ein aufwendiges Abrechnungsver-
fahren und den relativ geringeren Steue-
rungseinfluss des SGB II auf die Organisa-
tion des Leistungsprozesses in der Berufs-

3 Mit erster Schwelle ist der Übergang von der Schu-
le in die Berufsausbildung gemeint.

4 Die Berufsberatung der Arbeitsagentur muss die
Jugendlichen in Regionen mit zkT danach fragen,
ob die Eltern Leistungen der Grundsicherung er-
halten. In den anderen Organisationsvarianten
können sie dies in der gemeinsam genutzten IT er-
kennen. Gleichwohl wirkt die Trennung zwischen
Jugendlichen, für die die Arbeitsagenturen zustän-
dig sind, und Jugendlichen aus SGB-II-Bedarfsge-
meinschaften, für die die Grundsicherungseinrich-
tung zuständig ist, für Letztere stigmatisierend.

5 Bewerberorientierung bedeutet vereinfacht, dass
die Vermittler vom Potenzial der Arbeitsuchenden
ausgehend passende Stellen suchen. Stellenorien-
tierung dagegen bedeutet, dass die Vermittler vom
Stellenangebot der Arbeitgeber ausgehend geeig-
nete Bewerber suchen.

Übersicht 2: Schnittstellen bei der Betreuung von jugendlichen erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen zwischen SGB II,  SGB III und SGB VIII

ARGE zkT gAw
Berufsberatung und Strukturell nein; auf vertraglicher Basis möglich bei Rückübertragung
Ausbildungsvermittlung der Ausbildungsvermittlung an die Agentur
aus einer Hand
Ausbildungsstellen- Gemeinsam möglich; Getrennte Akquisition; Gemeinsam; 
akquisition umfangreiches eingeschränktes umfangreiches 

Bewerberangebot Bewerberangebot Bewerberangebot
Stigmatisierungspotenzial Mittel Hoch Gering
für Jugendliche
Zusammenarbeit bei Strukturell möglich; Strukturell möglich, aber Strukturell möglich; 
Planung und Besetzung von mittlere Ausprägung mit erhöhtem Aufwand starke Ausprägung 
Fördermaßnahmen zwischen in der Praxis verbunden; geringe in der Praxis
SGB II und SGB III Ausprägung in der Praxis
Kooperation mit kommunaler Kooperation im Modell Kooperation im Modell Strukturelle Hürden, 
Kinder- und Jugendhilfe angelegt; geringe angelegt; mittlere da getrennte Träger-

Ausprägung in der Ausprägung in der Praxis schaft; geringe
Praxis Ausprägung in der

in der Praxis

Quelle: Zusammenstellung der Autoren.
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schnittlich länger arbeitslosen Empfänge-
rinnen und Empfänger der Grundsiche-
rung.

Bewerberorientierte Vermittlung wird
in ARGE und getrennten Aufgabenwahr-
nehmungen vom gemeinsamen Arbeitge-
berservice relativ wenig betrieben. Für Be-
werber mit stärkerem Unterstützungsbe-
darf stehen deshalb weniger Ressourcen als
bei getrenntem Arbeitgeberservice zur Ver-
fügung.

Ein getrennter Marktauftritt von Agen-
tur und Grundsicherungsträgern führt zu
Doppelstrukturen und Doppelansprachen.
Für die Arbeitgeber sind zwei öffentliche
Arbeitgeberservices schwer durchschaubar
und vermittelbar. In dieser Form können
sich aber größere Chancen für die tenden-
ziell schwächere SGB-II-Klientel ergeben.
In ARGE mit eigenem Arbeitgeberservice
müssen diese die Handlungsprogramme6

der Arbeitsagentur nicht anwenden. Da
nicht erwiesen ist, dass diese effizient gera-
de für die SGB-II-Klientel sind, können
durch zielgruppenspezifische Vermitt-
lungsstrategien, die Kombination aus stel-
len- und bewerberorientierter Vermittlung
oder durch den wettbewerblichen Einsatz
von Eingliederungsmitteln bessere Ergeb-
nisse für spezielle Gruppen arbeitsuchen-
der Hilfebedürftiger erzielt werden.

Im Unterschied zu den zugelassenen
kommunalen Trägern (zkT) mit eigenem
Arbeitgeberservice können die ARGE in
dieser Organisationsform auf alle Stellen-

geberservice mit der Arbeitsagentur grün-
den, Agenturen in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung wurden dazu verpflichtet.
Mit zugelassenen kommunalen Trägern
dürfen die lokalen Arbeitsagenturen nach
den Vorgaben der Zentrale der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) keinen gemein-
samen Arbeitgeberservice bilden. Diese
Kommunen können aber Stellenangebote
mit der Arbeitsagentur tauschen.

Die Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen Organisationsformen lassen
sich folgendermaßen beschreiben: Im ge-
meinsamen Arbeitgeberservice ist die Bün-
delung von Ressourcen in einem gemein-
samen öffentlichen Markauftritt positiv zu
bewerten. Unter dem Aspekt der Chancen-
gerechtigkeit für alle Arbeitsuchenden ist
dieses Modell prinzipiell den anderen Mo-
dellen überlegen, da in erster Linie die nach
den BA-Matchingkriterien am besten pas-
senden Bewerber Vermittlungsvorschläge
erhalten und zudem ein großes Angebot
regionaler und überregionaler Stellenange-
bote vorhanden ist. Voraussetzung für die
Chancengleichheit relativ ähnlich geeigne-
ter Bewerber aus beiden Leistungssystemen
im stellenorientierten Matchingprozess der
BA sind allerdings gleich gut gepflegte Be-
werberprofile. Aufgrund der Vielzahl der
befristeten Mitarbeiter im SGB-II-Bereich
mit teilweise geringeren berufskundlichen
und softwarespezifischen Kenntnissen sind
die Chancen gleich gut qualifizierter Ar-
beitsuchender in Abhängigkeit von den
spezifischen Kompetenzen der Vermittler
ungleich verteilt. Zudem ist davon auszu-
gehen, dass strukturell die versicherten Ar-
beitslosen in vielen, zumindest aber in
höher qualifizierten Bereichen aufgrund
der kürzeren Arbeitslosigkeit bessere Ver-
mittlungschancen haben als die durch-

beratung höhere Transaktionskosten für die
Leistungsträger im Back-Office-Bereich.

Die Evaluation hat gezeigt, dass Integra-
tionserfolge bei der Betreuung von jugend-
lichen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im
SGB II im ersten Halbjahr 2007 stärker von
der Organisation der Ausbildungsstellen-
vermittlung als vom Umsetzungsmodell
abhingen. Unabhängig vom Modell und
der Arbeitsmarktlage waren in diesem Zeit-
raum die kombinierten Übergangsraten in
Ausbildung und Beschäftigungen dort hö-
her, wo die Ausbildungsvermittlung an die
Arbeitsagenturen übertragen wurde. Das
kann damit erklärt werden, dass einerseits
eine einheitliche professionalisierte Ausbil-
dungsvermittlung positive Effekte hat und
andererseits sich die für Jugendliche zu-
ständigen Fachkräfte der Grundsicherungs-
einrichtungen durch diese Arbeitsteilung
auf die schwierigeren Fälle stärker konzen-
trieren können.

Die Kooperation der Grundsicherungs-
einrichtungen mit der kommunalen Ju-
gendhilfe (SGB VIII) war in allen drei Mo-
dellen noch stark in der Entwicklung be-
griffen (Übersicht 2). Es zeigte sich aber be-
reits deutlich, dass die Unterschiedlichkeit
der Zielsysteme des SGB II/III (Förderung
der Integration in Ausbildung und Arbeit)
und des SGB VIII (Förderung der ganz-
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung) so-
wie fehlende IT-Schnittstellen einer Ko-
operationen auf der operativen Ebene teil-
weise im Weg stehen.

3.3 STELLENAKQUISITION UND 
ARBEITSVERMITTLUNG ZWISCHEN
SGB II UND SGB III 

Die Arbeitsagenturen organisieren Ver-
mittlung funktional getrennt: Ein Teil der
Arbeitsvermittler arbeitet bewerberorien-
tiert, versucht also, für Arbeitsuchende
möglichst passende Stellen zu finden, ein
anderer Teil – der Arbeitgeberservice – 
orientiert sich an den Belangen der Arbeit-
geber und versucht, neue Stellen zu akqui-
rieren oder für vorhandene Stellen aus
Sicht der Arbeitgeber möglichst passge-
naue Bewerber vorzuschlagen.

In den Arbeitsagenturen wird im We-
sentlichen stellenorientiert vorgegangen.
Die Grundsicherungseinrichtungen kön-
nen bei der Akquisition und Vermittlung
mit dem Arbeitgeberservice der Arbeits-
agentur kooperieren oder mit ihm am glei-
chen Markt um freie Stellen konkurrieren.
ARGE können einen gemeinsamen Arbeit-

6 Die Handlungsprogramme der BA definieren mög-
liche Handlungsspielräume und Mindeststandards
für die Arbeit der Vermittler. Im Bereich des Ar-
beitgebergeschäfts wird mit ihnen beispielsweise
bestimmt, wie die Vermittler mit Stellenangeboten
verschiedener Qualität umgehen sollen.

Übersicht 3: Schnittstellen im Bereich Arbeitgeberservice zwischen
SGB II und SGB III

ARGE zkT gAw
Gemeinsamer Marktauftritt Möglich bei Kein gemeinsamer Gemeinsamer 

gemeinsamen Marktauftritt; Marktauftritt 
Arbeitgeberservice Doppelstrukturen durch verbindlich
mit Agentur zwei öffentliche 

Arbeitsvermittlungen
Zugriff auf Gesamtheit der Ja Nein Ja
Bewerber in einer Region
Zugriff auf bei der BA Ja Nur über vertragliche Ja
gemeldete Stellen im Vereinbarung und 
Matching-Verfahren technische Schnittstelle
Fördermittelkonkurrenz Mittel Hoch Gering
(v. a. beim Einsatz von 
Lohnkostenzuschüssen) 
zwischen SGB II und SGB III

Quelle: Zusammenstellung der Autoren.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-8-439 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 15:07:32. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-8-439


443WSI Mitteilungen 8/2009

angebote der BA zugreifen und zugleich er-
gänzend auch bewerberorientiert vorgehen
(Übersicht 3). Bei den zkT wird, wenn sich
der Arbeitgeber an die Kommune und an
die Arbeitsagentur wendet, ein Stellenan-
gebot zweimal bearbeitet, obwohl es letzt-
lich nur einmal besetzbar ist (Übersicht 3).
In dieser Konstellation ist zudem die Ge-
fahr der Fördermittelkonkurrenz beson-
ders hoch. Unter dem Aspekt der Chan-
cengerechtigkeit ist bei den zkT zusätzlich
negativ zu verbuchen, dass den Arbeitsu-
chenden nur ein eingeschränktes Stellen-
angebot zur Verfügung steht. Außerdem
sind die Chancen, überregional vermittelt
zu werden, vergleichsweise gering. Von
Vorteil ist hier, dass die Bewerber bei den
vom zugelassenen kommunalen Träger ak-
quirierten oder eingegangenen Stellen
nicht mit der im Durchschnitt leistungs-
stärkeren SGB-III-Klientel konkurrieren
müssen, wenn die Stellen nicht gleichzeitig
an die Arbeitsagentur gemeldet wurden.
Zudem können die zugelassenen kommu-
nalen Träger wesentlich mehr Ressourcen
in die Stellenakquisition stecken, da sie ei-
nen deutlich geringeren Dokumentations-
aufwand betreiben. Sie können auch unab-
hängig von allen prozeduralen Vorgaben
der BA-Software bewerber- und stellenori-
entiert arbeiten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
durch das SGB II ein Flickenteppich öf-
fentlicher Arbeitsvermittlungsinstitutionen
entstanden ist. Den einzelnen öffentlichen

Arbeitsvermittlungen stehen nun nicht
mehr alle Bewerber zur Verfügung. Gleich-
zeitig haben die Arbeitsuchenden bei ihrer
zuständigen Institution nicht mehr Zugriff
auf alle gemeldeten Stellen. Das daraus fol-
gende Matching-Problem ist je nach Orga-
nisationsform unterschiedlich groß.

Problematisch ist allgemein, dass im
Bereich der Lohnkostenzuschüsse eine
Überbietungskultur entstanden ist. Gerade
im Niedriglohnbereich laufe nach Aussa-
gen der befragten Mitarbeiter kaum noch
eine Einstellung ohne Förderung. Zu beob-
achten ist zudem, dass mit Lohnkostenzu-
schüssen ein neuer Verschiebebahnhof
eröffnet wird. Zwar gelang trotz einer mög-
lichen sechsmonatigen Förderung und
anschließender ebenso langer Nachbe-
schäftigungspflicht nach den Daten der
Eingliederungsbilanzen 2006 und 20077

mit direkten Lohnsubventionen für knapp
30 % der Geförderten keine nachhaltige In-
tegration in den Arbeitsmarkt. In der Im-
plementationsanalyse wurde aber deutlich,
dass die Lohnsubventionen auch dazu ein-
gesetzt wurden, im Falle einer scheiternden
dauerhaften Integration zumindest den an-
schließenden Übergang der Geförderten in
die Arbeitslosenversicherung zu eröffnen.

3.4 REHABILITANDEN ZWISCHEN
SGB II, SGB III UND SGB IX 

Die Zuständigkeiten für das Verfahren zur
beruflichen Rehabilitation von erwerbs-

fähigen Hilfebedürftigen wurden durch die
Einführung der Grundsicherung in Pro-
zess-, Leistungs- und Integrationsverant-
wortung geteilt (Übersicht 4; vgl. auch:
Dornette/Rauch 2007). Bei den Arbeits-
agenturen liegt die Prozessverantwortung
sowie ein Teil der Leistungsverantwortung,
z. B. die Förderung der Berufsausbildung
und berufsvorbereitende Maßnahmen im
Rahmen der beruflichen Ersteingliede-
rung, Maßnahmen im Eingangsverfahren
und im Berufsbildungsbereich in Werk-
stätten für Behinderte sowie technische Ar-
beitshilfen. Die Integrationsverantwortung
sowie der andere Teil der Leistungsverant-
wortung liegt bei den Grundsicherungs-
einrichtungen, so die Unterstützung von
Beratung und Vermittlung, Trainingsmaß-
nahmen, Mobilitätshilfen, Fortbildungen
oder Eingliederungszuschüsse.

Dies erzeugt für alle Umsetzungsmo-
delle der Grundsicherung hohe Koope-
rationshürden. Als Hauptproblem erwies
sich allerdings, dass es den Fachkräften 
der Grundsicherungseinrichtungen gelingt,
potenzielle Rehabilitanden zu identifizie-
ren. Nach Aussagen der Agenturmitarbeiter
wurden dort, wo zugelassene kommunale
Träger tätig sind, bis Anfang 2008 poten-
zielle „Reha-Fälle“ seltener diagnostiziert
und auch seltener spezielle Rehabilitations-
maßnahmen eingeleitet.

3.5 AUFSTOCKER

Als Aufstocker werden im Folgenden versi-
cherte Arbeitslose bezeichnet, die sowohl
Arbeitslosengeld I als auch ergänzend Ar-
beitslosengeld II beziehen, da das Arbeits-
losengeld I zur Bedarfsdeckung nicht aus-
reicht. Sie erhalten die passiven Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung durch die
Arbeitsagenturen und die Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts durch die
Grundsicherungseinrichtungen. Zur Be-
treuung und in der Arbeitslosenstatistik
werden sie dem Rechtskreis SGB II zuge-
ordnet. Die Kinder von Aufstockern wer-
den mit ihren Eltern von den Grundsiche-
rungseinrichtungen betreut.

Für die passiven Leistungen an Auf-
stocker sind also zwei Verwaltungen zu-
ständig. Daneben unterliegen sie unter-
schiedlichen Regelungen beider Rechtskrei-
se, z. B. hinsichtlich der Zumutbarkeit von

7 Zu den Eingliederungsbilanzen siehe http://www.
pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/e.
html.

Übersicht 4: Weitere Schnittstellen zwischen SGB II und anderen 
Sozialgesetzbüchern

ARGE zkT gAw

Berufliche Rehabilitation
Berufliche Ersteingliederung Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung aus einer Hand 

(Agentur zuständig); zusätzliche Betreuung durch Grundsicherungs-
einrichtung; unterschiedliche Zuständigkeiten für arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen: Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen durch
Agentur, Berufsausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen etc.
durch Grundsicherungseinrichtung

Berufliche Wiedereingliederung: Nein: Trennung in Prozess-, Leistungs- und Integrationsverant-
Leistungen aus einer Hand wortung

Einigungsstelle zur Klärung von Konflikten um die Erwerbsfähigkeit 
(SGB II/XII)

Einrichtung einer Überwiegend ja Häufig nein Überwiegend ja
Einigungsstelle
Inanspruchnahme Selten
der Einigungsstelle

Übergangsmanagement SGB III in SGB II 
Aktives Übergangsmanagement Nur in Ansätzen Datenaustausch und Nur in Ansätzen
SGB III in SGB II -übergabe nur partiell; 

kaum aktives 
Übergangsmanagement

Zusammenarbeit bei Planung Sehr vereinzelt
und Besetzung von 
Fördermaßnahmen

Quelle: Zusammenstellung der Autoren.
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Arbeitsangeboten und der Sanktionsrege-
lungen.8 Für die aktiven Leistungen, also
für Vermittlung, Beratung und Einglie-
derungsmaßnahmen, ist die Grundsiche-
rungseinrichtung federführend zuständig,
es sei denn, eine Leistung des SGB III steht
im SGB II nicht oder nicht mit Rechtsan-
spruch zur Verfügung. Dann, also in den
Fällen einer Förderung über den Grün-
dungszuschuss, den Vermittlungsgutschein
oder die Berufsausbildungsbeihilfe, werden
Aufstocker wieder an die Arbeitsagentur
verwiesen, da die Leistungsgewährung
nach dem SGB III gegenüber der nach dem
SGB II vorrangig ist (§ 5 Abs. 1 SGB II).

Problematisch für die Arbeitsagenturen
ist dort, wo im SGB-II zkT tätig sind, die
Identifizierung der Aufstocker. Nachdem
der Informationsaustausch zwischen Ar-
beitsagenturen und SGB-II-Einrichtungen
bei Aufstockern zunächst freiwillig war,
wurde er durch das Fortentwicklungsgesetz
verpflichtend (§ 9a SGB III und § 18a SGB
II). Allerdings gibt es weiterhin Agenturen
und ARGE, die über die gemeinsame Ein-
sicht in die Vermittlungssoftware VerBIS
hinaus keinen Austausch vornehmen. Die
Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagentu-
ren und zkT war in diesem Bereich allen-
falls rudimentär ausgebildet. Von den zkT
wurde insbesondere problematisiert, dass,
wenn sie auf Mitarbeiterebene in Einzelfäl-
len Informationen von der Agentur haben
wollen, sie den mühseligen und indirekten
Weg über die Servicecenter (Call-Center)
der Arbeitsagenturen gehen müssen. Die
Arbeitsagenturen ihrerseits bemängeln,
dass die zkT ihren Verpflichtungen zur
Auskunft nicht nachkommen und sie bei
der Identifizierung von Aufstockern häufig
auf Informationen seitens der Arbeitslosen
angewiesen sind.

3.6 ÜBERGÄNGE ZWISCHEN SGB III
UND SGB II 

Besondere Defizite zeigten sich im Bereich
des Übergabe- und Übergangsmanage-
ments von Arbeitslosen aus dem SGB III in
das SGB II (Übersicht 4). Verzahnte Lö-
sungsansätze waren bundesweit ebenso die
Ausnahme wie Übergabeprotokolle oder
gemeinsame Übergabegespräche. Auch ge-
meinsame Arbeitsmarktprogramme oder
gemeinsame Bildungszielplanungen zwi-
schen Arbeitsagenturen und Grundsiche-
rungseinrichtungen waren bisher äußerst
selten. Bei der Planung und Besetzung von
Eingliederungsmaßnahmen gibt es nur in

Einzelfällen eine Zusammenarbeit. Den
Aussagen der Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführer der Grundsicherungsein-
richtungen zufolge machten nur 4 % der
zkT und 20 % der ARGE eine gemeinsame
Bildungsziel-/Maßnahmeplanung mit der
Arbeitsagentur.

Zwar hat die BA für 2008 erstmals spe-
zielle Fördermaßnahmen zur ganzheitli-
chen Betreuung von besonders benachtei-
ligten Arbeitsuchenden ausgeschrieben,
aber bis zum Frühjahr 2008 war in den Ar-
beitsagenturen bei Entscheidungen über
individuelle Förderstrategien die betriebs-
wirtschaftliche Effizienzorientierung we-
sentlich stärker ausgeprägt als die frühzei-
tige Intervention in absehbar problemati-
schen Fällen.

3.7 KONFLIKTE UM DIE ERWERBS-
FÄHIGKEIT: DIE GEMEINSAME 
EINIGUNGSSTELLE

Das Abgrenzungskriterium zur Sozialhilfe
(SGB XII) ist die Erwerbsfähigkeit. Ist Er-
werbsfähigkeit gegeben, fällt die Person un-
ter das SGB II. Erwerbsfähig ist, wer nicht
wegen Krankheit oder Behinderung auf ab-
sehbare Zeit außerstande ist, unter den üb-
lichen Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes mindestens drei Stunden täg-
lich erwerbstätig zu sein.

Bei Konfliktfällen zwischen Grundsi-
cherungseinrichtungen und Kommunen
oder bei Streitigkeiten über die Erwerbs-
fähigkeit mit einem anderen Leistungsträ-
ger, der bei voller Erwerbsminderung zu-
ständig wäre, entscheidet eine einzurich-
tende „Gemeinsame Einigungsstelle“ (§ 45
SGB II). Diese soll sich aus jeweils einem
Vertreter der Agentur für Arbeit und des
Trägers der anderen Leistung sowie einem
von beiden benannten Vorsitzenden zu-
sammensetzen.

In der Startphase des SGB II wurde da-
von ausgegangen, dass der Frage der Er-
werbsfähigkeit eine Schlüsselrolle bei der
Vermeidung von Drehtüreffekten und Ver-
schiebebahnhöfen zukommen könnte. Da-
her wurde dem Verfahren zur Feststellung
der Erwerbsfähigkeit und der Einigungs-
stelle anfangs eine hohe Bedeutung zuge-
messen. Relativ schnell zeigte sich aber, dass
nicht zuletzt aufgrund der gesetzlichen De-
finition der Erwerbsfähigkeit nur sehr we-
nige Hilfebedürftige (ca. 3 %) als nicht er-
werbsfähig eingestuft wurden. Nur kurz-
zeitig stand diese Problematik im Mittel-
punkt des politischen Interesses, nachdem

bekannt geworden war, dass zunächst
selbst Schwerstkranke als erwerbsfähig im
Sinne des SGB II eingestuft worden waren.

Bei den getrennten Aufgabenwahrneh-
mungen und bei den ARGE ist die Einrich-
tung der Einigungsstellen zwar zögerlich,
aber letztlich doch fast flächendeckend 
erfolgt. Dagegen sehen viele zugelassene
kommunale Träger (zkT) nicht die Not-
wendigkeit, eine Einigungsstelle einzurich-
ten, obwohl sie gesetzlich vorgeschrieben
ist (Übersicht 4).

Bei allen Formen der Aufgabenwahr-
nehmung werden die Einigungsstellen nur
selten einberufen. Bei knapp zwei Drittel
der Grundsicherungseinrichtungen gab es
im gesamten Jahr 2006 nicht einen einzigen
Fall für die Einigungsstelle (Übersicht 4).

Dennoch bleiben sowohl die Feststel-
lung der Erwerbsfähigkeit als auch die De-
finition der Erwerbsfähigkeit durchaus
problematisch. Da oft auch in Zweifelsfäl-
len Erwerbsfähigkeit unterstellt wird, sind
die SGB-II-Einrichtungen auch für Perso-
nen zuständig, die im Grunde nicht in den
Arbeitsmarkt integrierbar sind. Dadurch
werden die sowieso schon hohen Betreu-
ungsschlüssel weiter verschlechtert.Auf der
anderen Seite hat eine voreilige Diagnose
von fehlender Erwerbsfähigkeit für die Be-
troffenen den Ausschluss aus der Förder-
palette des SGB II zur Folge.

4
Gesamteinschätzung

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass
durch die Einführung des SGB II zwar eine
der bis dato vorhandenen Doppelstruk-
turen zwischen Arbeitsverwaltung und
kommunalen Sozialämtern aufgehoben
wurde, dafür aber andere Zuständigkeits-
überschneidungen weiter bestehen oder
gar neu entstanden sind.

Vor allem bei drei Gruppen kommt es
zu einer verwaltungsaufwendigen und bür-
gerunfreundlichen Doppelbetreuung: bei
jugendlichen erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen, bei Rehabilitanden im Rechtskreis

8 Aufstocker werden in dem Rechtskreis sanktio-
niert, dessen Rechtsfolgenbelehrung sie im Zu-
sammenhang mit einer Leistung erhalten haben. In
Zusammenarbeit zwischen Agenturen und ARGE
bzw. gAw ist es möglich, beide Rechtsfolgenbe-
lehrungen in einem Arbeits- oder Maßnahmean-
gebot zu integrieren.
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SGB II sowie bei Aufstockern (Beziehern
von Arbeitslosengeld I und ergänzendem
Arbeitslosengeld II). Dies gilt generell für
alle drei Modelle der Aufgabenwahrneh-
mung. Entscheidend für die Zuordnung ei-
ner Person zu einem der Leistungssysteme
ist heute der sozialrechtliche Status der
Haushaltsgemeinschaft. So sind Jugendli-
che und Rehabilitanden je nach Status un-
terschiedlichen Institutionen zugeordnet,
auch wenn gleiche spezifische Problemla-
gen vorliegen. Für den genannten Perso-
nenkreis wird das Ziel, Leistungen aus einer
Hand anzubieten, verfehlt.

Letzteres gilt darüber hinaus für alle er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen in Regio-
nen mit getrennter Aufgabenwahrneh-
mung, weil hier die Schnittstelle schon in-
nerhalb des Leistungssystems des SGB II
liegt.

Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Fördermöglichkeiten wurden für Perso-
nen, die ehemals Arbeitslosen- oder So-
zialhilfe erhielten, erweitert. Das bedeutet

aber noch nicht, dass alle Arbeitsuchenden
mit ähnlichen Problemlagen, aber unter-
schiedlicher Zugehörigkeit zu Leistungs-
systemen, einen gleichen Zugang zu För-
derleistungen haben. Zum einen stehen
Personen im SGB II jene Leistungen, für
die es im SGB III einen Rechtsanspruch
gibt, entweder nicht oder nur als Ermes-
sensleistung zur Verfügung. Zum anderen
stehen ALG-I-Empfänger die Leistungen
des SGB II nicht zur Verfügung, was be-
sonders dann ein Problem ist, wenn die
Personen besonderen Förderbedarf haben,
der nicht frühzeitig gedeckt werden kann.
Zum Dritten ist nicht gesichert, dass alle
Arbeitsuchenden Zugang zu allen offenen
Stellen haben.

Deutlich wurde, dass die institutionel-
le Kooperation auf lokaler Ebene über die
Grenzen von Leistungssystemen hinweg
wegen unterschiedlicher Ziele der beteilig-
ten Institutionen vor erheblichen Hürden
steht. Durch gesetzliche Regelungen, finan-
zielle Anreize oder verbindliche unterge-

setzliche Vorgaben kann Kooperation aber
gefördert werden. Darüber hinaus ist die
Lösung von Schnittstellenproblemen ab-
hängig vom Engagement einzelner Füh-
rungspersonen vor Ort und setzt entspre-
chenden Handlungsspielraum und eine ge-
wisse Kontinuität bei der Besetzung von
Führungspositionen voraus.

Wenn Leistungen nach dem SGB II als
Bundesleistungen geregelt sind, dann ist
das Zusammenspiel mit anderen Bundes-
leistungen leichter zu organisieren als das
mit Leistungen in kommunaler Träger-
schaft.Wenn die Leistungen nach dem SGB
II in kommunaler Verantwortung liegen,
dann ist Kooperation leichter mit anderen
kommunalen Leistungsträgern möglich als
mit Trägern von Bundesleistungen.

Insgesamt sind die existierenden So-
zialleistungssysteme hoch vernetzt. Daher
ist es wichtig, bei künftigen Änderungen
von Sozialgesetzen Schnittstellenfragen zu
jeweils anderen Sozialleistungen systema-
tisch mit zu bedenken.
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